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VERFAHRENSVERMERKE DES BEBAUUNGSPLANES

M.1:1000

Bad Pyrmont, den

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 (1) BauGB am
ortsublich durch Veréffentlichung in den Pyrmonter Nachrichten bekannt gemacht.

Siegel

die Anderung des

Blrgermeister

Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mangel der Abwagung nicht geltend

gemacht worden.

Bad Pyrmont, den Siegel

Blrgermeister

Drees Huesmann
=g

-
"
i

4

Bielefeld, den

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:

Ozt & Husssmann
Siadiplanar PariGmba
Vannfofalon ST
033555 Eltefoid

fon +48 5205 T298-0
fan +45 5205 728822
infoffdhp-connesiad da
whwei_ dhp-sennasiad oo

Dipl. Ing. Jonas Runge

Hiermit wird amtlich beglaubigt, dass die vorliegende Ablichtung mit der Urschrift des Bebauungsplanes

Ubereinstimmt.

Bad Pyrmont, den Siegel

Blrgermeister

beschlossen.

Bad Pyrmont, den

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am
Bebauungsplanes und der Begrindung zugestimmt und die offentliche Auslegung gemal § 3 (2) BauGB

Ort und Dauer der dffentlichen Auslegung wurden am
Pyrmonter Nachrichten bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrindung haben vom bis
gemal § 3 (2) BauGB offentlich ausgelegen.

Siegel

dem Entwurf des

ortstiblich durch Verdffentlichung in den

Burgermeister

beschlossen.

Bad Pyrmont, den

§ 3 (2) BauGB in seiner Sitzung am

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat den Bebauungsplan nach Prifung der Bedenken und Anregungen gemal
als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begrindung

Siegel

Burgermeister

Bad Pyrmont, den

Der Bebauungsplan ist gemal § 10 (3) BauGB am
Pyrmonter Nachrichten bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am

Siegel

rechtsverbindlich geworden.

ortsublich durch Verdffentlichung in den

Burgermeister

0. Rechtsgrundiagen

Fiir den vorliegenden Bebauungsplan sind folgende Rechtsgrundlagen maRgeblich:

° Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.08.2004 (BGB.
18. 2414), zuletzt gedndert durch Art. 4 G v. 24.12.2008 (BGBI. 1S. 3018)

° Baunutzungsverordnung (BauNVQ) in der Fassung vom 23.01.1290 (BGBI. | S. 132),
zuletzt geédndert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI.IS 466)

o Niedersédchsische Bauordnung in der Fassung vom 10.02.2003 (Nds. GVBI. S. 89),
zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 05.11.2004 (Nds. GVBI.S.404)

1.1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

In den Allgemeinen Wohngebieten sind folgende, nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise
zulassige Nutzungen geméR § 1 (6) BauNVO nicht zuldssig:

° Sonstige nicht sttrende Gewerbebetriebe,
e Anlagen fiir Verwaltungen,

® Gartenbaubetriebe,

o Tankstellen.

1.2 MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

1.2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten mit der Festsetzung II* ist das zweite Vollgeschoss

nur zuléssig, wenn es das Dachgeschoss bildet.

1.2.2 In den Allgemeinen Wohngebisten darf die zuldssige Grundfl&che durch die

Grundflachen der
° Garagen und Steliplatze mit ihren Zufahrten,
® Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und
® baulichen Anlagen unterhalb der Geléndeoberfldche, durch die das Baugrundstiick

lediglich unterbaut wird,
in Anwendung des § 19 (4) Satz 3 BauNVO nur um bis zu 25 v.H. Uberschritten werden.

1. i iiberbaubare Grundstiicksflachen
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGGB

Ersetzt durch neuen Punkt 1.3
Auf den nicht Uberbaubare(siehe unten)

BauNVO sowie und Stellpliaize ausgeschlossen.
infriedungen.

14 GroBe der Grundstiicke
(§ 9 (1) Nr. 3 BauGB)

Einrichtungen gemall § 14
usgenommen sind

in den Allgemeinen Wohngebieten muss die GroRe der Baugrundstiicke mindestens 600 m?
betragen (bsi Doppelhdusern 300 m? je Doppelhaushailfte).

1.5 Traufhdhen der Gebiude
(§ 9 (2) BauGB)

1.5.1 Die Trauflinien dirfen eine Hohe von 4,50 m lber Bezugsebene nicht Giberschreiten.

1.5.2 Bezugsebene i.S. dieser Festsetzung ist die Oberkante der zur Erschlieung des
jeweiligen Grundstlickes notwendigen Verkehrsflache auf Héhe der Geb&udemitte,
gemessen an der Stralengrenze des Grundstiickes.

1.5.3 Verandert sich die Gelandehthe von der Verkehrsflache zum Gebéuds, so ist die
Bezugsebene entsprechend um diese Héhendifferenz zu verédndern. Dabei ist am
Gebdude die Hohe der gewachsenen Gelédndeoberiliche an der der Verkehrsfidche
zugewandten Seite in der Mitte malRgebend.

1.6 MaRnahmen fiir die Regelung des Wasserabflusses -
Regenriickhaltebecken
(8 9 (1) Nr. 14, 16 und 20 BauGB)

Innerhalb der ausgewiesensn MafRnahmenfléiche ist die Anlage sines Regenriickhaltebeckens
in naturnaher Bauweise mit Zufahrt/Umfahrung zuldssig. Das Becken ist zur Aufnahme des im
Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers zu dimensionieren. Die librigen Fléchen sind mit
einer Landschaftsgehélzpflanzung, bzw. als Freifliche anzulegen (siehe 1.7.1).

1.7 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwickiung von Boden,

Natur und Landschaft

1.7.1 Landschaftsgehdélzpflanzung auf éffentlicher MaRnahmenfiéche
(§ © (1) Nr. 20 BauGB)

Innerhalb der MaRnahmenfliche sind 50% der nicht flr die Anlage des fesigesetzten
Regenriickhaltebeckens einschl. Zufahrt/Umfahrung bengtigten Flachen mit
standortheimischen Baumen und Strduchern zu bepflanzen. Die Gehdlze sind dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang gleichwerlig zu ersetzen. Die Pflanzung soll aus ca. 50% B&umen und
50% Sirduchern besiehen. Strauchreihen sind in nord-siidlicher Richtung anzuordnen. Die
nicht bepflanzten Fldchen sind mit artenreichem Landschaftsrasen anzusédhen und extensiv zu
pflegen.

Pflanzverband in der Flache: 1,5x1,5m
Pflanzqualitaten: Heister, 2xv, 200 - 250 cm
Straucher: 2xv, 60 - 100 cm

Es sind Gehdlze aus der folgenden Pflanzenliste zu verwenden:
Béume 1. Ordnung

Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Acer pseudoplatanus {Berg-Ahorn)
Faxinus excelsior {Esche)
Quercus robur {Stiel-Eiche)
Tila cordata (Winter-Linde)
Baume 2. Ordnung

Acer campestre (Feld-Ahorn)
Carpinus betulus {Hainbuche)
Prunus avium (Vogelkirsche)
Sorbus aucuparia (Eberesche)
Stréaucher

Corylus avellana {(Wald-Hasel)
Cratasgus monogyna (WeilRdorn)
Prunus spinosa {Schlehe)
Rosa canina (Hunds-Rose)
Salix caprea (Sal-Weide)

Sambucus nigra {Schwarzer Holunder)

Zusatzlich sind im Bereich des Regenrickhaliebeckens an der Mittelwasserlinie sinzelne
Gruppen aus Erlen und Weiden zu pflanzen:

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)
Salix alba (Silber-Weide)
Salix caprea {Sal-Weide)
1.7.2 Baumpflanzungen auf privaten Grundstiicken

(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)
Je angefangene 400 n¥? Grundstiicksfliche ist mindestens ein standortheimischer

mittelstdmmiger Laubbaum oder Obstbaum anzupflanzen, dauerhaft zu erhaiten und bei
Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Fir die Laubbaumpflanzungen sind folgende Arten vorzusehen (Auswahlliiste):

Acer campestre (Feld-Ahom)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Quercus robur (Stieleiche)

Sorbus aucuparia (Eberesche)

Die Pflanzung hat als Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit mindestens 16-18 cm Stammumfang zu
erfolgen.

Fur die Obstbaumpflanzungen sind standortheimische Sorten der Obstbaumarien Apfel, Birne
oder Kirsche anzupflanzen.

1.7.3 Baumpflanzungen auf éffentlichen Verkehrsflichen
(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)
Im Zuge der Planstraen ,A" und ,B" ist mindestens alle 20 m einseitig ein hochstammiger

Laubbaum heimischer Art anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu
ersetzen.

Geeignet sind folgende Arten:
Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
(Berg-Ahorn)

Einzelbdume: 3xv, StU 16-18 cm, mit Ballen

Acer pseudoplatanus
Pflanzgrélen:

1.7.4 Einfriedungen
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Zur Aufrechterhaltung bodennaher klimaé&kologischer Strémungen sind die Einfriedungen der
Grundstiicke strémungsdurchléssig zu errichten.

1.7.5 Durchfilhrung der Manahmen

Die unter 1.7.2 beschriebene Matnahme ist durch die Bauherren spétestens 1 Pflanzperiode
nach Beginn der jeweiligen BaumaBknahme durchzufithren,

Die unter 1.7.1 und 1.7.3 beschriebenen MaRBnahmen sind durch den ErschlieBungstriger
rechizeitiy durchzufitlhren, so dass sie zum Zeitpunki der Fertigstellung der
Erschliefungsanlagen (Fertigstratenausbau) abgeschlossen sind.

1.8 Mit Leitungsrechten zu belastende Fldchen
(§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Die festgesetzie Flache ist mit Leitungsrechten zu Gunsten der Stadi Bad Pyrmont zum Bau
und Betrieh einer Abwasserleitung zu belasten (Anschluss eines Regenriickhaltebeckens an
die Kanalisation).

HINWEISE

2.1 Grund- und Quellwasserschutz

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone lll ¢ (engere Zone) des Quellenschutzgebietes Bad
Pyrmont vom 23. Juni 1967. Die Schutzgebietsbestimmungen sind einzuhalten

1.3 Nicht Uberbaubare Grundsticksflache / Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und Carports mit

nahmen gem. 8 60 NBauO: Gartenh&user bis 75 cbm, Kinderspielgerate, Ter-

40 m? Grundflache und einem Abstand von min. 3 m zur Grenze des Nachbar-
grundsttickes, Warmepumpen sowie Mulltonnenverschlage.

Sofern keine Flachen fur Stellplatze festgesetzt, sind Carports ohne
Umfassungswande und offene Stellplatze auf3erhalb der tberbaubaren
Grundstuicksflache allgemein zulassig.

Umfassungswanden sind ausschliel3lich innerhalb der Gberbaubaren Grundstticks-
flachen zulassig. Ausgenommen hiervon sind die folgenden verfahrensfreien Mal3-

rassen und Terrassenuberdachungen (einschliel3lich Pavillons) mit nicht mehr als

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 (1) Nr. 1 Baugesetzbuch [BauGB), §§ 1-11 Baunutzungsverordung (BauNVo))

I~ Allgemeine Wohngebiete
A /| (s. Textliche Festsatzungen)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9 (1) Nr. 1 BauGB, § 15 BauNvO)

0,3 Grundflachenzahl (GRZ)
{s. Textliche Festsstzungen)

Geschossflichenzahl (GFZ)

I+ Zahl der Voligeschosse (Hochstmah)
{s. Textliche Festsatzungen)

BAUWEISEN, BAUGRENZEN
(§9 (1) Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BaulNvO)

(o] Offene Bauweise

nur Einzelhduser zulassig

é nur Einzel- und Doppelhiuser zuldssig

Baugrenze

zusétzliche Kennzeichnung
der Giberbaubaren Grundstiicksfifchen

VERKEHRSFLACHEN
(§9 (1) Nr. 11 BauGB)

Verkehrsfléchen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

GRUNFLACHEN
(§9(1)Nr. 15 BauGB)

Grinflachen
{s. Texiliche Festsetzungen)

oo i o Zweckbestimmung: Parkanlage
ee | (6ffentliche Grinfidche)

AG Zweckbestimmung: Abstandsgrin
(private Griinfldche)

FLACHEN FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,

NATUR UND LANDSCHAFT
(89 (1) Nr. 20 und 25 a und b BauGB})

o L Umgrenzung von Fléchen fliir MaBnahmen zum Schutz, zur
o Pflege und zur Entwickiung von Boden, Natur und Landschaft
(s. Textliche Festsetzungen)

g

-

@ Kennzeichnung der MaBnahmenfléchen

SONSTIGE PLANZEICHEN
G des raumlichen Geltungsbereich
i (ﬁr:r&z)ea aue:B;aum ichen Geltungsbereichs

BemaBung (in Meter)

m Schutzgebiet fiir die Grund- und

wp Quellwassergewinnung Zone [l C
{gesamtes Plangebiet)

- mit Leitungsrechten zu belastende Fléche
=S (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

1. (vereinfachte) Anderung

BEBAUUNGSPLAN Nr. 1.104.0

"Auf dem Stlcke"

STADT §i BAD PYRMONT

Stadt Bad Pyrmont

OT. Holzhausen
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Jonas Runge
Textfeld
1.3 Nicht überbaubare Grundstücksfläche / Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und Carports mit Umfassungswänden sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücks-flächen zulässig. Ausgenommen hiervon sind die folgenden verfahrensfreien Maß-nahmen gem. § 60 NBauO: Gartenhäuser bis 75 cbm, Kinderspielgeräte, Ter-rassen und Terrassenüberdachungen (einschließlich Pavillons) mit nicht mehr als 40 m² Grundfläche und einem Abstand von min. 3 m zur Grenze des Nachbar-grundstückes, Wärmepumpen sowie Mülltonnenverschläge.

Sofern keine Flächen für Stellplätze festgesetzt, sind Carports ohne Umfassungswände und offene Stellplätze außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche allgemein zulässig.

Jonas Runge
Textfeld
1. (vereinfachte) Änderung 
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Jonas Runge
Textfeld
Ersetzt durch neuen Punkt 1.3 (siehe unten)

Jonas Runge
Rechteck

Jonas Runge
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